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 Veröffentlicht am 26.02.1975

Norm

ABGB §879 CIIs

KFG 1967 §60

VAG §5

V BMF 07.09.1973 mit der die V über die Festsetzung eines Tarifes für die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung

geändert wird BGBl 1973/469 allg

Rechtssatz

Die Vorschriften der Tarifordnung sind unmittelbar nur für die Versicherungsaufsicht maßgebend und sollen ein

ordnungsgemäßes Wirtschaften der Versicherer gewährleisten; sie haben keine unmittelbaren Wirkungen auf das

einzelne Rechtsgeschäft.
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